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Hinweise für Kinder und Jugendliche,  

die ein Ticket über den Schulträger erhalten haben 
 
Wenn ein Antrag auf Übernahme der Schülerfahrkosten gestellt wurde, wurde je nach Preis-
stufe zum Beginn des aktuellen Schuljahres entweder 
 

a. ein Deutschlandticket oder 
b. ein SchulwegMonatsTicket  

 
ausgehändigt. 
 
 

zu a - Deutschlandticket 
 
Den Kindern und Jugendlichen, die bisher ein Deutschlandticket als Papierausdruck erhalten 
haben, wurde vom Verkehrsträger RLG eine Chipkarte als Deutschlandticket zugesandt. Dieses 
Ticket gilt grundsätzlich bis zum Ende des Schuljahres (31.07.2024 - auch wenn auf der Chip-
karte ein anderes Gültigkeitsdatum vermerkt ist). 
 
Für das Schuljahr 2024/25 ist frühzeitig - wie bisher auch - ein erneuter Antrag auf Übernahme 
der Schülerfahrkosten über die Schule zu stellen. Das Ticket für das neue Schuljahr gilt dann 
vom 01.08.2024 an. Die Vorzüge des Deutschlandtickets können somit auch in den Ferien ge-
nutzt werden. 

 
Sollten die Gründe für die Ausstellung des Deutschlandtickets nicht mehr vorliegen (z. B. durch 
Umzug), wird das Ticket von der Stadt Lippstadt zum Folgemonat storniert. Es kann somit nicht 
mehr genutzt werden. 
 
 
zu b – SchulwegMonatsTicket 
 
Kindern und Jugendlichen, an die SchulwegMonatsTickets ausgegeben wurden, haben seiner-
zeit neben der Kundenkarte die Monatsabschnitte nur bis Januar 2024 erhalten. 
 
Durch Beschluss des Rates der Stadt Lippstadt von Mitte Dezember 2023 erhalten diese Kinder 
und Jugendlichen ab Februar 2024 ebenfalls automatisch ein Deutschlandticket, welches bis 
zum Ende des Schuljahres 2023/24, also bis zum 31.07.2024, gültig ist. Das Ticket wird direkt 
durch die RLG als digitales Ticket (Chipkarte) nach Hause geschickt. 
 
 



- 2 - 

59553 LIPPSTADT • TELEFON 02941/980-731 • E-MAIL manuela.willebrandt@lippstadt.de 
 

 
 
Für das Schuljahr 2024/25 ist frühzeitig – wie bisher auch - ein erneuter Antrag auf Übernahme 
der Schülerfahrkosten über die Schule zu stellen. Das Ticket für das neue Schuljahr gilt dann 
vom 01.08.2024 an. Die Vorzüge des Deutschlandtickets können somit auch in den Ferien ge-
nutzt werden. 

 
Bei Rückfragen können sie sich auch direkt an die Stadt Lippstadt wenden unter 

 
Stadt Lippstadt 
Fachdienst Schule 
Frau Willebrandt 
Ostwall 1 
59555 Lippstadt 
 
Telefon 02941-980-731 
E-Mail manuela.willebrandt@lippstadt.de 


